
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Erweiterte Vertretung, Teil 3.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Erweiterte Vertretung Teil 3

Steuern im Bild, Teil 258
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Weiters hat der Vertretungsarzt 
für dieses Einkommen SVS- und 
Ärztekammer-Beiträge selbst zu 
bezahlen. Deswegen ist hier aus 
steuer- und sozialversicherungs-
rechtlicher Sicht kein Unter-
schied zum klassischen Werk-
vertrag im ärztlichen Vertre-
tungsbereich.

Weiters hat der Vertretungsarzt 
für dieses Einkommen SVS- und 
Ärztekammer-Beiträge selbst zu 
bezahlen. Deswegen ist hier aus 
steuer- und sozialversicherungs-
rechtlicher Sicht kein Unter-
schied zum klassischen Werk-

Der Vertretungsarzt legt 
 gegenüber dem Ordinations-
inhaber eine Honorarnote. 
Dieses Einkommen unterliegt 
beim Vertretungsarzt der Ein-
kommensteuer, es erfolgt kein 
Steuerabzug durch Lohnsteuer 
(klassisches Merkmal eines 
Dienstvertrages).


